
1Corporate Design Handbuch der Strukturfonds in Berlin

1

Corporate Design der
Strukturfonds in Berlin

Internet http://www.berlin.de/strukturfonds

F
ö

rd
er

p
er

io
d

e 
20

00
 - 

20
06

Zehlendorf
Zehlendorf

Zehlendorf
Zehlendorf



2Corporate Design Handbuch der Strukturfonds in Berlin

Inhaltsverzeichnis

1. Grundsätzliches

Bild-  und Wortmarke

Freiraum/ Plazierung, Größe für verschiedene DIN-Formate

Das Logo in der Farbanwendung

Das Logo in  schwarz-weißer  Anwendung

2. Logo der EU-Strukturfonds

Corporate Design

Image

Anforderungen der Europäischen Kommission

3. Logo des EFRE

5. Logo des EAGFL

4. Logo des ESF

Wer muss wann welches Logo anwenden?

Bild-  und Wortmarke, Zusätze (Leitspruch)

Freiraum/ Plazierung, Größe für verschiedene DIN-Formate

Das Logo in der Farbanwendung

Das Logo in  schwarz-weißer  Anwendung

Verweis

Bild-  und Wortmarke, Zusätze (Leitspruch)

Freiraum/ Platzierung, Größe für verschiedene DIN-Formate

Das Logo in der Farbanwendung

Das Logo in  schwarz-weißer  Anwendung

6. Logo Anwendung

8. Kommunikationsmedien Grundsätze/Gestaltungskomponenten

Gestaltungsbeispiel Poster

Gestaltungsbeispiel Flyer

Gestaltungsbeispiel Internet

Gestaltungsbeispiel Newsletter

Gestaltungsbeispiel Handouts

Impressum

7. Vorschriften für die Informa-
tion und Publizität bei Förde-
rung der Europäischen Union

Öffentlichkeitsarbeit für ein gefördertes Projekt
Hinweistafeln
Erinnerungstafeln
Die korrekte Anwendung des Europa-Emblems



3Corporate Design Handbuch der Strukturfonds in Berlin

1.  Grundsätzliches

Corporate Design -

unser Auftritt einheitlich

und unverwechselbar

Viele Investitionsvorhaben und

zahlreiche Projekte der

Arbeitsmarktpolitik im Land Berlin

könnten ohne die Europäischen

Strukturfonds nicht realisiert

werden. Um dieses Engagement

der Europäischen Union für Berlin

stärker als bislang präsent werden

zu lassen, wurde ein Corporate

Design entwickelt.

Um einen einheitlichen und

unverwechselbaren Auftritt in der

Öffentlichkeit zu gewährleisten, ist

es unerlässlich, Mindeststandards

für die Verwendung des Corporate

Designs festzulegen. Diesem Ziel

dient dieses Handbuch.

Die schnelle Wiedererkennbarkeit

und eine homogene Aufmachung

soll gewährleistet werden. Deshalb

wurden Logos für die Strukturfonds

in Berlin entwickelt. Diese Logos

müssen - unter  Berücksichtigung

der spezifischen Zielvorgaben und

deren technischen und gestalteri-

schen Erfordernissen - eindeutig

erkennbar sein.

Für diese Eindeutigkeit sorgt das

Corporate Design der Strukturfonds

in Berlin, das den Umgang mit den

wesentlichen Elementen der

visuellen Identität der Strukturfonds

regelt. In der konsequenten

Anwendung dieser Regeln werden

die Strukturfonds erlebbar und

differenzieren sich eindeutig

gegenüber anderen Anbietern.

Die gemeinsamen Ziele:

l Die Schaffung eines unverwech-

selbaren, für die Strukturfonds

charakteristischen Auftritts.

l Die Stärkung des Kommunika-

tionspotentials nach innen und

außen.

l Die Durchsetzung eines positi-

ven Images im Sinne des

Leitbildes.

Die Grundlagen des Corporate

Designs sind in dem vorliegendem

Handbuch dargestellt � so konzen-

triert wie möglich und so detailliert

wie nötig. Das Corporate Hand-

buch soll bei der Erstellung von

Kommunikationsmitteln intern und

extern helfen, einen einheitlichen

Auftritt zu schaffen.

Es sorgt dafür, dass alle Marketing-

aktivitäten dem Erscheinungsbild

der Strukturfonds entsprechen,

ohne die spezifischen Erfordernis-

se responsiver Maßnahmen und

die Kreativität der Aktionen einzu-

schränken.

Mit jedem Kommunikationsmittel

wird das Image der Strukturfonds in

Berlin geprägt. Deshalb müssen

künftig bei allen Kommunikations-

mitteln, die von den Strukturfonds

veröffentlicht bzw. verschickt

werden, die Richtlinien des Corpo-

rate Designs eingehalten werden.
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Image

Ziel der Strukturfonds ist die

Förderung des wirtschaftlichen und

sozialen Zusammenhaltes in

Europa und die Harmonisierung

der regionalen Unterschiede. Die

Strukturfonds tragen zur Verwirkli-

chung der folgenden Ziele bei :

Ziel 1: Förderung der Entwicklung

und der strukturellen Anpassung

der Regionen mit Entwicklungs-

rückstand.

Ziel 2: Förderung der wirtschaftli-

chen und sozialen Umstellung der

Gebiete mit Strukturproblemen.

Ziel 3: Förderung der Anpassung

und Modernisierung der Bildungs-,

Ausbildungs- und Beschäftigungs-

politiken und -systeme.

Strukturfonds in Berlin sind der

Europäische Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE), der Europäi-

sche Sozialfonds (ESF) und der

Europäische Ausrichtungs- und

Garantiefonds für Landwirtschaft

(EAGFL).

Der EFRE leistet insbesondere

einen Beitrag zur Verringerung der

Unterschiede im Entwicklungs-

stand und Lebensstandard der

verschiedenen Regionen und des

Rückstands der am stärksten

benachteiligten Gebiete sowie

einen Beitrag zum Ausgleich der

wichtigsten regionalen Ungleich-

gewichte in der Gemeinschaft

durch Beteiligung an der Entwick-

lung und an der strukturellen

Anpassung der rückständigen

Gebiete und an der sozioöko-

nomischen Umstellung der

Gebiete in der EU.

Ziel des ESF ist es, einen Beitrag

zur Entwicklung der Beschäftigung

durch Förderung der Beschäfti-

gungsfähigkeit, des Unternehmer-

geistes, der Anpassungsfähigkeit

sowie der Chancengleichheit und

der Investitionen in die Human-

ressourcen zu leisten.

Der EAGFL verknüpft die multifunkti-

onale Landwirtschaft mit der

Entwicklung des ländlichen

Raums, stärkt und unterstützt die

Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-

schaft als Haupttätigkeit in den

ländlichen Gebieten, stellt die

Diversifizierung von Tätigkeiten im

ländlichen Raum sicher, verhindert

die Abwanderung aus ländlichen

Gebieten und trägt zum Erhalt und

zur Verbesserung der Umwelt, der

Landwirtschaft und des ländlichen

Erbes bei.

Die Images der Strukturfonds

werden durch die Verwirklichung

dieser Ziele geprägt. Die Logos

bündeln die Ideen und das Image

der Europäischen Strukturfonds.

Bei allen Logos werden durch die

Sterne und die Farbauswahl der

Zusammenhang mit �Europa�

initiiert. Der Schrifttyp und die

dynamische Unterstreichung des

Schriftzuges unterstützt das

zukunftsweisende Image Europas.

Um ein einheitliches Erschei-

nungsbild der Strukturfonds zu

erreichen und somit den

Wiedererkennungseffekt zu erhö-

hen sowie zur Darstellung der

Zusammengehörigkeit, wurden

diese grafischen Rahmenelemente

bei allen Logos gleich gewählt.

Das EFRE-Logo stellt den wirt-

schaftlichen Aufschwung in Berlin

dar. Der wirtschaftliche Bezug wird

durch den Computer und die

aufstrebende Linie im Bildschirm

dargestellt. Der arbeitende Mensch

am Computer symbolisiert die

Schaffung von Arbeitsplätzen durch

die wachsende Wirtschaft. Der

Computer steht außerdem für die

Unterstützung und Ansiedlung

innovativer Unternehmen (z.B. im

Dienstleistungsbereich oder der

Informationstechnologie). Die

aufstrebende Form des Computers

unterstreicht das wirtschaftliche

Wachstum.



5Corporate Design Handbuch der Strukturfonds in Berlin

Bei dem ESF-Logo steht der

Mensch im Mittelpunkt der Betrach-

tung, der durch die Abbildung

(�Sternförmiger Mensch�) symboli-

siert wird. Durch die Geste, wie der

Mensch die Sterne jongliert, wird

der unterstützende Charakter des

Sozialfonds dargestellt. Die Sterne

stehen im Gleichgewicht, symbo-

lisch für die Chancengleichheit

aller Menschen in Europa.

Für das EAGFL-Logo steht symbo-

lisch eine Ähre für die Landwirt-

schaft und Gestaltung des ländli-

chen Raumes im Mittelpunkt des

Betrachters.

Das Logo der EU-Strukturfonds  ist

eine Kombination aus den drei

Logos und bündelt somit alle

Inhalte: Investition, Mensch und

Land(wirt)schaft.

Die Images werden durch die

jeweiligen Leitsprüche unterstri-

chen.

Die Regeln für die Anwendung der

Logos und Leitsprüche werden auf

den folgenden Seiten dargestellt.
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Anforderungen der
Europäischen Kommission

Für die Öffentlichkeitsarbeit der

Strukturfonds ist die Verordnung

der EG (NR. 1159/2000 vom 30. Mai

2000) über die von den Mitglied-

staaten zu treffenden Informations-

und Publizitätsmaßnahmen für die

Interventionen der Strukturfonds im

Zeitraum 2000 - 2006 maßgeblich.

Mit den Informations- und

Publizitätsmaßnahmen sollen die

Aktionen der Europäischen Union

besser bekannt gemacht, ihre

Transparenz erhöht und in allen

Mitgliedstaaten eine einheitliche

Vorstellung von den jeweiligen

Interventionen vermittelt werden.

Deshalb müssen insbesondere

die potentiellen Begünstigten und

Endbegünstigten (bzw. End-

empfänger), sowie die

l regionalen und lokalen Behör-

den und die anderen zuständi-

gen öffentlichen Behörden,

l Berufsverbände und Wirtschafts-

kreise,

l Wirtschafts- und Sozialpartner,

l Nichtregierungsorganisationen,

insbesondere die Einrichtungen

für die Förderung der Gleichstel-

lung von Männern und Frauen

und die für den Schutz und die

Verbesserung der Umwelt

tätigen Einrichtungen,

l  Akteure oder Vorhabensträger

über die durch die gemeinsame

Intervention der Europäischen

Union und der Mitgliedstaaten

gebotenen Möglichkeiten unterrich-

tet werden, um die Transparenz der

Intervention zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist die breite

Öffentlichkeit für die Rolle zu

sensibilisieren, die die Europäi-

sche Union zusammen mit den

Mitgliedstaaten zugunsten der

betreffenden Intervention und deren

Ergebnisse spielt.

Um die von den Strukturfonds

kofinanzierten Aktionen sichtbar zu

machen, muss die zuständige

Verwaltungsbehörde dafür sorgen,

dass die in der Verordnung aufge-

führten Informations- und

Publizitätsmaßnahmen eingehal-

ten werden (Auszüge vgl. Kapitel 7,

Seite 23).

Hier ist hervorzuheben, dass bei

Veröffentlichungen das Vorsatzblatt

einen gut sichtbaren Hinweis auf

die Beteiligung der Europäischen

Union, des Landes Berlin und des

entsprechdenen Fonds als auch

das europäische Emblem enthal-

ten muss. Dass europäische

Emblem muss in der gleichen

Größe wie ein nationales Emblem

(in Berlin z.B. das Berlin-Logo)

abgebildet werden (korrekte

Anwendung des Europa-Emblems

siehe Kapitel 7, Seite 25).

Für die Veröffentlichung des

Europa-Emblems sind die Vor-

schriften des �Grafik-Handbuchs

zur Reproduktion des Europa-

emblems� einzuhalten (vgl. auch

Seite 25).

Das Handbuch ist im Internet unter:

http://eur-op.eu.int/code/de/de-

5000100.htm abzurufen.

Für die Kommunikationsmaßnah-

men gilt neben der Verordnung der

�Praktische Leitfaden der Vor-

schriften zur Information und

Publizität� für die Strukturfonds der

Gemeinschaft.

Beide Broschüren sind erhältlich

bei der:

Generaldirektion Audivisuelle

Medien, Information,

Kommunikation, Kultur,

Abteilung �Veröffentlichungen�

200, Rue de la Loi

N - 1049 Brüssel.
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Bildmarke

Wortmarke

Hinweis: Die Abbildungen auf diesen

Seiten dürfen nicht als Reproduktions-

vorlage verwendet werden. Reprofähige

Logos befinden sich auf der CD-ROM

zu diesem Corporate Design Hand-

buch.

2. Logo der EU-Strukturfonds

Bild- und Wortmarke

Das Logo der EU-Strukturfonds ist

das primäre Kennzeichen der

Verwaltungsbehörde der Struktur-

fonds in Berlin. Es bündelt und

aktiviert das Image - mit allen

Werten, Vorstellungen und Erwar-

tungen.

Das Logo besteht aus den grafi-

schen Elementen (Mensch,

Computer, Ähre) der 3 Logos der

Strukturfonds (Bildmarke) und dem

Schriftzug (Wortmarke). Beides

muss immer zusammen stehen.

Jede Veränderung an dem Logo ist

unzulässig.

Ebenso dürfen einzelne Elemente

nicht allein oder mit anderen

Zusätzen verwendet werden. Für

eine gleichbleibende Qualität bei

der Verwendung des Logos ist auf

die richtigen Größenverhältnisse

der einzelnen Elemente zu achten.

Ausgangsmaß ist 100%. Daraus

lassen sich die einzelnen Größen

ableiten, die zum jeweiligen

Werbemittel passen (vgl. Seite 9).

Bei allen Reproduktionen ist

sicherzustellen, dass das Logo

originalgetreu, farbtreu und kon-

turenscharf wiedergegeben wird.

Das Logo muss immer freistehen.

Für Reproduktionen steht das Logo

in digitalisierter Form für PC und

Apple Macintosh auf CD-ROM zur

Verfügung. Der �Nachbau� ist

unzulässig. Die Logos bzw. die CD-

ROM können bei der Verwaltungs-

behörde abgefordert werden:

E-Mail: strukturfonds@berlin.de.

100%

100%

54%

24,8%

15,2%

4%

2%
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Freiraum/Platzierung

Der einzuhaltende Freiraum dient

zur eindeutigen Erkennbarkeit und

Klarheit beim Auftritt. Der einzuhal-

tende Freiraum beträgt in alle

Richtungen mindestens 20% der

Höhe der Bildmarke (HB).

Deshalb darf auch kein weiteres

Element im unmittelbaren Zusam-

menhang mit dem Logo stehen,

damit die eindeutige Wieder-

erkennbarkeit und der Absender

der Botschaft gewährleistet blei-

ben.

t

Die Größe für
verschiedene DIN-Formate

In der Anwendung ist das Verhältnis

von Logo zum Format des Kommu-

nikationsmittels zu beachten. In

Abhängigkeit vom jeweiligen

Format und der Art des Kommuni-

kationsmittels wurden deshalb die

Größen des Logos nach DIN

bestimmt. Ausgehend vom Briefbo-

gen (100%) leiten sich die weiteren

zulässigen Größen ab.

Für Geschäfts-

papiere A 4 und

Printmedien A5:

Höhe 35 mm

100%

Für Printmedien

DIN A 4:

Höhe 42 mm

120%

Für Printmedien

DIN A 3:

Höhe 49 mm

140%

Für Printmedien

DIN A 2:

Höhe 63 mm

180 %

Abbildung in Originalgröße nicht möglich.

100% HB

20% HB

20%HB

20% HB

20%HB

Abbildung in Originalgröße
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Das Logo in der
Farbanwendung

Grundsätzlich sollte das Logo auf

weißem oder hellem Untergrund

stehen.

Bei weißen oder hellen Untergrün-

den erscheint das Signet in der

Originalfarbgebung: Blau und Gelb.

Die Zusammensetzung der Farben

können Sie Kapitel 8 (Seite 26)

entnehmen.

Das Logo sollte nicht auf schwar-

zen oder dunklen Hintergründen

abgebildet werden. Ggf. ist die

Darstellung mit der Verwaltungs-

behörde abzustimmen.

Die Verwendung des Logos auf

mehrfarbigem Untergrund ist

ebenfalls mit der Verwaltungs-

behörde abzustimmen.

Weißer Untergrund

(Empfehlung !)

Heller Untergrund

(bis 60% Schwarz, hier 20 %)
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Das Logo in schwarz-
weißer Anwendung

Bei einigen Kommunikations-

medien wird das Logo in den

Farben Schwarz und Weiß erschei-

nen.

In der schwarz-weiß Anwendung

wird bei weißen oder hellen

Untergründen das Blau durch

100% Schwarz ersetzt und das

Gelb durch Grau (40 % Schwarz).

Bei identischem grauen Hinter-

grund (40%) wird das Grau durch

Weiß ersetzt.

Bei unvermeidlich schwarzen oder

dunklen Hintergründen wird das

Blau durch Schwarz ersetzt und

Weiß umrandet. Das Gelb wird

durch Weiß ersetzt. Diese Darstel-

lung sollte jedoch nur in Ausnah-

mefällen angewendet werden.

Weißer Untergrund

(Empfehlung !)

Heller Untergrund

(bis 60% Schwarz, hier 20%)

Dunkler Untergrund

(ab 61% Schwarz)

Grauer Untergrund

(bei 40% Schwarz)
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3. Logo des EFRE

Bild- und Wortmarke

Das Logo des EFRE ist das

primäre Kennzeichen der EFRE-

Fondsverwaltung. Es bündelt und

aktiviert das Image - mit allen

Werten, Vorstellungen und Erwar-

tungen.

Das EFRE-Logo besteht aus zwei

Elementen, dem Menschen am

Computer (Bildmarke) und dem

Schriftzug (Wortmarke). Beides

muss immer zusammen stehen.

Jede Veränderung an dem Logo ist

unzulässig.

Ebenso dürfen einzelne Elemente

nicht allein oder mit anderen als

den erlaubten Zusätzen (siehe

unten) verwendet werden. Für eine

gleichbleibende Qualität bei der

Verwendung des Logos ist auf die

richtigen Größenverhältnisse der

einzelnen Elemente zu achten.

Ausgangsmaß ist 100%. Daraus

lassen sich die einzelnen Größen

ableiten, die zum jeweiligen

Werbemittel passen (vgl. Seite 13).

Bei allen Reproduktionen ist

sicherzustellen, dass das Logo

originalgetreu, farbtreu und

konturenscharf wiedergegeben

wird. Das Logo muss immer

freistehen.

Für Reproduktionen steht das Logo

in digitalisierter Form für PC und

Apple Macintosh auf CD-ROM zur

Verfügung. Der �Nachbau� ist

unzulässig. Die Logos bzw. die CD-

ROM können bei der Verwaltungs-

behörde abgefordert werden:

E-Mail: strukturfonds@berlin.de.

Bildmarke Wortmarke

Zusätze (Leitspruch)

Das Logo des EFRE wird durch

den Leitspruch:

�... Aufschwung durch Europa�

ergänzt. Es sei denn, es wird zu

klein. Bedingung ist, dass die

Bildhöhe des Logos nicht kleiner

als 21 mm ist. Ansonsten entfällt

der Zusatz.

100%

100%

65%

61%

35%

35%

4%

35%

17,8%

Hinweis: Die Abbildungen auf diesen

Seiten dürfen nicht als Reproduktions-

vorlage verwendet werden. Reprofähige

Logos befinden sich auf der CD-ROM

zu diesem Corporate Design Hand-

buch.
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Freiraum/Platzierung

Der einzuhaltende Freiraum dient

zur eindeutigen Erkennbarkeit und

Klarheit beim Auftritt. Der einzuhal-

tende Freiraum beträgt in alle

Richtungen mindestens 30% der

Höhe der Bildmarke (HB).

Deshalb darf auch kein weiteres

Element im unmittelbaren Zusam-

menhang mit dem Logo stehen,

damit die eindeutige Wiederer-

kennbarkeit und der Absender der

Botschaft gewährleistet bleiben.

Die Größe für
verschiedene DIN-Formate

In der Anwendung ist das Verhältnis

von Logo zum Format des Kommu-

nikationsmittels zu beachten. In

Abhängigkeit vom jeweiligen

Format und der Art des Kommuni-

kationsmittels wurden deshalb die

Größen des Logos nach DIN

bestimmt. Ausgehend vom Briefbo-

gen (100%) leiten sich die weiteren

zulässigen Größen ab.

Für Geschäfts-

papiere A 4 und

Printmedien A5:

Höhe 21,5 mm

100%

Für Printmedien

DIN A 4:

Höhe 25,8 mm

120%

Für Printmedien

DIN A 3:

Höhe 30,1 mm

140%

Für Printmedien

DIN A 2:

Höhe 38,7 mm

180 %

Abbildung in Originalgröße nicht möglich.

Abbildung in Originalgröße

30% HB

30%HB

30% HB

30% HB

100% HB
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Das Logo in der
Farbanwendung

Grundsätzlich sollte das Logo auf

weißem oder hellem Untergrund

stehen.

Bei weißen oder hellen Untergrün-

den erscheint das Signet in der

Originalfarbgebung: Blau und Gelb.

Die Farbzusammensetzung

können Sie Kapitel 8 (Seite 26)

entnehmen.

Das Logo sollte nicht auf schwar-

zen oder dunklen Hintergründen

abgebildet werden. Ggf. ist die

Darstellung mit der Verwaltungs-

behörde abzustimmen.

Die Verwendung des Logos auf

mehrfarbigem Untergrund ist

ebenfalls mit der Verwaltungs-

behörde abzustimmen.

Weißer Untergrund

(Empfehlung !)

Heller Untergrund

(bis 60% Schwarz, hier 20 %)
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Das Logo in schwarz-
weißer Anwendung

Bei einigen Kommunikationsme-

dien wird das Logo in den Farben

Schwarz und Weiß erscheinen.

In der schwarz-weiß Anwendung

wird bei weißen oder hellen

Untergründen das Blau durch

100% Schwarz ersetzt und das

Gelb durch Grau (40 % Schwarz).

Bei identischem grauen Hinter-

grund (40%) wird das Grau durch

Weiß ersetzt.

Bei unvermeidlich schwarzen oder

dunklen Hintergründen wird das

Blau durch Schwarz ersetzt und

Weiß umrandet. Das Gelb wird

durch Weiß ersetzt. Diese Darstel-

lung sollte jedoch nur in Ausnah-

mefällen angewendet werden.

Weißer Untergrund

(Empfehlung !)

Heller Untergrund

(bis 60% Schwarz, hier 20%)

Dunkler Untergrund

(ab 61% Schwarz, hier 100% Schwarz)

Grauer Untergrund

(bei 40% Schwarz)
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4. Logo des ESF

Die ESF-Fondsverwaltung hat ein

separates Corporate Design

Handbuch. Das Handbuch kann

bei Bedarf angefordert werden bei:

Senatsverwaltung für Wirtschaft,

Arbeit und Frauen

ESF-Fondsverwaltung

Storkower Str. 134

10407 Berlin

Tel.: 030/ 9022-2633

E-Mail: esf@senarbsozfrau.

verwalt-berlin.de

Bildmarke Wortmarke

Auszug

Das ESF-Logo besteht aus zwei

Elementen, dem ESF-Menschen

(Bildmarke) und dem Schriftzug

ESF (Wortmarke). Beides muss

immer zusammen stehen.

Jede Veränderung an dem Logo ist

unzulässig. Ebenso dürfen einzel-

ne Elemente nicht allein oder mit

anderen als den erlaubten Zusät-

zen verwendet werden. Für eine

gleichbleibende Qualität bei der

Verwendung des Logos ist auf die

richtigen Größenverhältnisse der

einzelnen Elemente zu achten.

Bei allen Reproduktionen ist

sicherzustellen, dass das Logo

originalgetreu, farbtreu und

konturenscharf wiedergegeben

wird. Das Logo muss immer

freistehen. Der einzuhaltende

Freiraum beträgt in alle Richtungen

mindestens 30% der Höhe der

Bildmarke (HB).

Für Reproduktionen steht das Logo

in digitalisierter Form für PC und

Apple Macintosh auf CD-ROM zur

Verfügung. Der �Nachbau� ist

Zusätze (Leitspruch)

Das Logo der Fondsverwaltung

wird durch den Leitspruch:

�... eine Chance durch Europa�

ergänzt. Es sei denn, es wird zu

klein. Bedingung ist jedoch, dass

die Bildhöhe des Logos nicht

kleiner als 21 mm ist. Ansonsten

entfällt der Zusatz.

...eine Chance durch Europa !

Das Logo in der
Farbanwendung

Die Originalfarbgebung des Logos

ist Blau und Gelb. Die Farb-

zusammensetzung können Sie

dem Kapitel 8 (Seite 26) entneh-

men. In der schwarz-weiß Anwen-

dung wird bei weißen oder hellen

Untergründen das Blau durch

100% Schwarz ersetzt und das

Gelb durch Grau (40 % Schwarz).

unzulässig. Die Logos bzw. die CD-

ROM können bei der Verwaltungs-

behörde abgefordert werden:

E-Mail: strukturfonds@berlin.de.
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5. Logo des EAGFL

Bild- und Wortmarke

Das Logo des EAGFL ist das

primäre Kennzeichen der EAGFL-

Fondsverwaltung. Es bündelt und

aktiviert das Image - mit allen

Werten, Vorstellungen und Erwar-

tungen.

Das EAGFL- Logo besteht aus zwei

Elementen, der Ähre (Bildmarke)

und dem Schriftzug (Wortmarke).

Beides muss immer zusammen

stehen. Jede Veränderung an dem

Logo ist unzulässig.

Ebenso dürfen einzelne Elemente

nicht allein oder mit anderen als

den erlaubten Zusätzen (siehe

unten) verwendet werden. Für eine

gleichbleibende Qualität bei der

Verwendung des Logos ist auf die

richtigen Größenverhältnisse der

einzelnen Elemente zu achten.

Ausgangsmaß ist 100%. Daraus

lassen sich die einzelnen Größen

ableiten, die zum jeweiligen

Werbemittel passen (vgl. Seite 18).

Bei allen Reproduktionen ist

sicherzustellen, dass das Logo

originalgetreu, farbtreu und

konturenscharf wiedergegeben

wird. Das Logo muss immer

freistehen.

Für Reproduktionen steht das Logo

in digitalisierter Form für PC und

Apple Macintosh auf CD-ROM zur

Verfügung. Der �Nachbau� ist

unzulässig. Die Logos bzw. die CD-

ROM können bei der Verwaltungs-

behörde abgefordert werden:

E-Mail: strukturfonds@berlin.de.

Bildmarke Wortmarke

Zusätze (Leitspruch)

Das Logo der EFRE-Fondsver-

waltung wird durch den Leitspruch:

�... Landschaft(t)räume durch

Europa�

ergänzt. Es sei denn, es wird zu

klein. Bedingung ist, dass die

Bildhöhe des Logos nicht kleiner

als 21 mm ist. Ansonsten entfällt

der Zusatz.

100%

100%

67,4%

83%

32,6%

17%

35%

14%

Hinweis: Die Abbildungen auf diesen

Seiten dürfen nicht als Reproduktions-

vorlage verwendet werden. Reprofähige

Logos befinden sich auf der CD-ROM

zu diesem Corporate Design Hand-

buch.



17Corporate Design Handbuch der Strukturfonds in Berlin

Freiraum/Plazierung

Der einzuhaltende Freiraum dient

zur eindeutigen Erkennbarkeit und

Klarheit beim Auftritt. Der einzuhal-

tende Freiraum beträgt in alle

Richtungen mindestens 30% der

Höhe der Bildmarke (HB).

Deshalb darf auch kein weiteres

Element im unmittelbaren Zusam-

menhang mit dem Logo stehen,

damit die eindeutige Wiederer-

kennbarkeit und der Absender der

Botschaft gewährleistet bleiben.

Die Größe für
verschiedene DIN-Formate

In der Anwendung ist das Verhältnis

von Logo zum Format des Kommu-

nikationsmittels zu beachten. In

Abhängigkeit vom jeweiligen

Format und der Art des Kommuni-

kationsmittels wurden deshalb die

Größen des Logos nach DIN

bestimmt. Ausgehend vom Briefbo-

gen (100%) leiten sich die weiteren

zulässigen Größen ab.

Für Geschäfts-

papiere A 4 und

Printmedien A5:

Höhe 21,5 mm

100%

Für Printmedien

DIN A 4:

Höhe 25,8 mm

120%

Für Printmedien

DIN A 3:

Höhe 30,1 mm

140%

Für Printmedien

DIN A 2:

Höhe 38,7 mm

180%

Abbildung in Originalgröße nicht möglich.

Abbildung in Originalgröße

30% HB

30%HB

30% HB

30% HB

100% HB
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Das Logo in der
Farbanwendung

Grundsätzlich sollte das Logo auf

weißem oder hellem Untergrund

stehen.

Bei weißen oder hellen Untergrün-

den erscheint das Signet in der

Originalfarbgebung: Blau und Gelb.

Das Logo sollte nicht auf schwar-

zen oder dunklen Hintergründen

abgebildet werden. Ggf. ist die

Darstellung mit der Verwaltungs-

behörde abzustimmen.

Die Verwendung des Logos auf

mehrfarbigem Untergrund ist

ebenfalls mit der Verwaltungs-

behörde abzustimmen.

Weißer Untergrund

(Empfehlung !)

Heller Untergrund

(bis 60% Schwarz, hier 20 %)
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Das Logo in schwarz-
weißer Anwendung

Bei einigen Kommunikations-

medien wird das Logo in den

Farben Schwarz und Weiß erschei-

nen.

In der schwarz-weiß Anwendung

wird bei weißen oder hellen

Untergründen das Blau durch

100% Schwarz ersetzt und das

Gelb durch Grau (40 % Schwarz).

Bei identischem grauen Hinter-

grund (40%) wird das Grau durch

Weiß ersetzt.

Bei unvermeidlich schwarzen oder

dunklen Hintergründen wird das

Blau durch Schwarz ersetzt und

Weiß umrandet. Das Gelb wird

durch Weiß ersetzt. Diese Darstel-

lung sollte jedoch nur in Ausnah-

mefällen angewendet werden.

Weißer Untergrund

(Empfehlung !)

Heller Untergrund

(bis 60% Schwarz, hier 20%)

Dunkler Untergrund

(ab 61% Schwarz, hier 100% Schwarz)

Grauer Untergrund

(bei 40% Schwarz)
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Wer muss wann welches
Logo anwenden ?

1

6. Logo Anwendung

im Rahmen eines durch ein

Strukturfonds gefördertes Projekt

veröffentlicht werden, das jeweilige

Logo des entsprechenden Struktur-

fonds abgebildet sein.

Die Regeln für die Anwendung der

Logos befinden sich in diesem

Corporate Design Handbuch.

Das Europa-Emblem

Neben den Strukturfondslogos

muss auf den Kommunikationsmit-

teln, die im Rahmen eines geför-

derten Projektes, veröffentlicht wer-

den, zusätzlich immer das Europa-

Emblem abgebildet sein (An-

wendungsregeln siehe Seite 25).

Anzuwenden durch:Anzuwenden auf :

Kommunikationsmitteln, die im Rahmen eines durch

den EFRE geförderten Projektes veröffentlicht

werden.

Kommunikationsmitteln, die im Rahmen eines durch

den ESF geförderten Projektes veröffentlicht

werden.

Kommunikationsmitteln, die im Rahmen eines durch

den EAGFL  geförderten Projektes veröffentlicht

werden.

Kommunikationsmitteln, die im Rahmen eines durch

einen Strukturfonds geförderten Projektes veröffent-

licht werden.

Kommunikationsmitteln, die im Rahmen eines durch

das Land Berlin kofinanziertes Projekt veröffentlicht

werden.

Kommunikationsmitteln, die von der Verwaltungs-

behörde der Strukturfonds veröffentlicht werden und

für alle drei Fonds gültiig sind.

Verwaltungsbehörde der

Strukturfonds

EFRE-Fondsverwaltung,

Programmdurchführende Stellen,

Geschäftsdurchführer der programm-

durchführenden Stellen

ESF-Fondsverwaltung,

Programmdurchführende Stellen,

Projektträger, Servicegesellschaften

EAGFL-Fondsverwaltung,

Programmdurchführende Stellen

Alle Projektbeteiligten

Alle Projektbeteiligten

Die Strukturfondslogos stehen für

die jeweilige Fondsverwaltung in

Berlin. Dementsprechend werden

die Logos auf allen Kommunikati-

onsmitteln, die von den jeweiligen

Fondsverwaltungen veröffentlicht

werden, abgebildet.

Anwendung der Strukturfonds-

logos durch Dritte

Grundsätzlich muss auf allen

Kommunikationsmitteln (Plakate,

Prospekte, Titelseiten von Broschü-

ren, Internet, CD-ROMS, etc.), die

Das Berliner Senatslogo

Des weiteren sollte auf den

Kommunikationsmitteln, die im

Rahmen eines durch das Land

Berlin kofinanzierten Projektes, ver-

öffentlicht werden, das Logo der

Senatsverwaltung Berlin abgebildet

sein.

Reprofähige Vorlagen der Logos

befinden sich auf der CD-ROM zu

diesem Handbuch oder Sie

erhalten Sie bei:

strukturfonds@senwiarbfrau.

verwalt-berlin.de.
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Die Regeln gelten auch für Unter-

nehmen, die im Auftrag der in der

Tabelle enthaltenden Zielgruppen

arbeiten (z.B. Marketing- oder

Grafikunternehmen).

Wenige �Vorschriften� sollen leicht

anwendbar sein, jedoch durch ihre

Regelhaftigkeit eine gemeinsame

Darstellung und Identität der

Strukturfonds in Berlin ermöglichen.

Die rechte Abbildung zeigt ein

Beispiel für die Anwendung der

Logos.

Beispiel: Poster
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7. Vorschriften für die Information und
Publizität bei Förderung der Europäischen Union

Wer Förderung von der Europäi-

schen Union und vom Land Berlin

erhält, ist verpflichtet diese zu

erwähnen (vgl. Seite 7 �Anforderun-

gen der Europäischen Union�).

Dies betrifft Förderungen, die mit

Mitteln folgender Europäischer

Fonds kofinanziert werden:

l EFRE

Europäischer Fonds für

regionale Entwicklung

l ESF

Europäischer Sozialfonds

l EAGFL

Europäischer Ausrichtungs- und

Garantiefonds für die Landwirt-

schaft, Abteilung Ausrichtung.

Die folgenden Seiten des Kapitels

informieren Sie darüber, wann, wie

und wo Sie auf die Europäische

Union und auf das Land Berlin

hinweisen müssen.

Öffentlichkeitsarbeit für ein
gefördertes Projekt

Wenn Sie Öffentlichkeitsarbeit für

ein Projekt machen, für das Sie

Fördermittel aus einem Europäi-

schen Fonds erhalten, muss auf

den entsprechenden

l Plakaten

l Flyern, Prospekten

l Umschlagseiten von

Broschüren

l Internetseiten

l CD-ROMs

l Filme, Videos, Multimedia

Shows

l Inserate etc.

immer das Europa-Emblem

abgebildet sein sowie der Hinweis:

�Dieses Vorhaben wird von der

Europäischen Union und vom Land

Berlin kofinanziert.� und der

entsprechende Strukturfonds

angeführt werden.

DIESES VORHABEN WIRD VON DER EUROPÄISCHEN
UNION UND VOM LAND BERLIN KOFINANZIERT
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
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Hinweistafeln

Beim Anblick einer Baustelle fragen

sich die Passanten häufig, was

hier gebaut wird. Oft wird auf

Hinweistafeln erklärt, was an

dieser Stelle entsteht und wer

daran beteiligt ist.

EU-weit geltende Mindeststan-

dards für solche Hinweistafeln

sind in der Verordnung 1159/2000

festgelegt. Allerdings hat das

Abgeordnetenhaus von Berlin

beschlossen (Drucksache

13/2214 und 23/2365), dass der in

der Verordnung genannte Schwel-

len-wert für Hinweistafeln (3 Mio. �)

in Berlin nicht angewandt werden

soll.

Tatsächlich soll bei allen Projekten

im Bereich der öffentlichen Verwal-

tung, bei denen EU-Fördermittel

verwandt werden, unabhängig von

der Höhe der Investitionskosten,

die Kennzeichnungspflicht gemäß

der Vorschriften der Publizitäts-

verordnung Anwendung finden.

Bei allen Baustellen von Vorhaben

im Auftrag der öffentlichen Hand,

die EU-Mittel enthalten � unabhän-

gig von der Höhe der Investitions-

summe -  und bei allen anderen

Baustellen von Vorhaben mit EU-

Mitteln und einer Investitions-

summe ab 3 Mio. �, müssen

Hinweistafeln errichtet werden.

 In diesem Falle müssen Sie:

l an der Baustelle des Projektes

eine Hinweistafel und

l nach Fertigstellung des Projek-

tes eine Erinnerungstafel

mit dem Hinweis auf die Kofinan-

zierung des Projektes durch die

Europäische Union, das Land

Berlin und ggf. auf den entsprech-

enden Strukturfonds anbringen.

Wenn private Auftraggeber von

Vorhaben unter einer Investitions-

summe von 3 Mio. �, die EU-Mittel

enthalten, Hinweisschilder (z.B.

Bauschilder) für dieses Vorhaben

aufstellen, muss ebenfalls der

Hinweis auf die EU-Kofinanzierung

des Vorhabens entsprechend der

hier aufgeführten Vorschriften

erfolgen.

Folgende Richtlinien sind bei der

Gestaltung der Tafeln zu beachten:

l Der �EU-Teil� muss mindestens

25% der Gesamtfläche einneh-

men

l Er enthält: Das EU-Emblem, den

Standardtext: Dieses Vorhaben

wird von der Europäischen

Union und vom Land Berlin

kofinanziert und ggf. die volle

Bezeichnung des jeweiligen

Strukturfonds.

l Alle Texte stehen rechts vom EU-

Emblem.

l Die Schriftgröße des �EU-

Textes� muss mindestens

genauso groß sein, wie die

Schriftgröße des übrigen Textes.

Die Größe der Tafel muss der

Bedeutung des Projektes entspre-

chen.

Erinnerungstafeln

Bleibende Erinnerungstafeln sind

nach Projektabschluss anstelle der

Hinweistafeln an einer für die

Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle

aufzustellen. Sie müssen folgende

Elemente enthalten:

l EU-Emblem

l Hinweis auf die Kofinanzierung

durch die Europäische Union

und dem Land Berlin und ggf.

die volle Bezeichnung des

jeweiligen Strukturfonds.

DIESES VORHABEN  WIRD VON DER
EUROPÄISCHEN UNION UND VOM
LAND BERLIN KOFINANZIERT
Europäischer Fonds für
Regionale Entwicklung

Hier entsteht ein Musterbau im Rahmen eines Musterprojektes.

Bauträger: Musterbetrieb
Projekt: Musterprojekt
Bauzeit: x Jahre

Alle Daten sind individuell.
Die Schriftgröße darf nicht  größer sein, als die Schrift der
Europäischen Union.

Beispiel einer Hinweistafel
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Die korrekte Anwendung
des Europa-Emblems

Vor dem Hintergrund des blauen

Himmels bilden zwölf Sterne einen

Kreis als Zeichen der Union. Die

Anzahl der Sterne ist unveränder-

lich, da die Zahl Zwölf als Symbol

der Vollkommenheit gilt.

Geometrische Beschreibung

Das Emblem besteht aus einer

blauen rechteckigen Flagge, deren

Breite eineinhalbmal die Höhe

misst. Auf einem unsichtbaren

Kreis, dessen Mittelpunkt die

Schnittstelle der Diagonalen des

Rechtecks bildet, sind in gleichen

Abständen zwölf goldene Sterne

angeordnet. Der Kreisradius

beträgt ein Drittel der Rechteck-

höhe. Jeder Stern hat fünf Zacken,

deren Spitzen einen unsichtbaren

Umkreis mit einem Radius von

jeweils 1/18 der Rechteckhöhe

berühren. Alle Sterne stehen

senkrecht, d. h., ein Zacken weist

nach oben, während zwei weitere

auf einer unsichtbaren Linie ruhen,

die die Senkrechte zum Fahnen-

schaft bildet.

Die Sterne sind wie die Stunden auf

dem Zifferblatt einer Uhr angeord-

net. Ihre Zahl ist unveränderlich.

Farbe

Die Farben des Emblems sind

�Pantone Reflex Blue� für die

Rechteckfläche und �Pantone

Yellow� für die Sterne.

Reproduktion im Vierfarbendruck

Im Vierfarbdruck können die

Pantone-Farben ersetzt werden

durch: Gelb: 100 % Process Yellow,

Blau: 100 % Process Cyan, 80 %

Process Magenta.

Einfarbige Reproduktion

Steht nur die Farbe Schwarz zur

Verfügung, ist das Rechteck mit

einer schwarzen Linie zu umgeben.

Die Sterne sind schwarz auf

weißem Untergrund einzusetzen.

Wenn Blau die einzige Farbe ist,

sollte sie zu 100 % als Hintergrund-

farbe verwendet werden. Die Sterne

erscheinen in weiß.

Reproduktion auf farbigem

Hintergrund

Das Emblem sollte vorzugsweise

auf weißem Hintergrund erschei-

nen. Mehrfarbige Hintergründe

sollten ebenso gemieden werden

wie alle Farben, die nicht zu Blau

passen. Falls ein farbiger Hinter-

grund nicht zu vermeiden ist, wird

das Rechteck mit einer weißen

Linie umgeben.

Beispiele für unkorrekte

Reproduktionen

1. Das Emblem steht auf dem Kopf.

2. Falsche Ausrichtung der Sterne

(die Sterne stehen auf dem Kopf).

3. Falsche Anordnung der Sterne

im Kreis: Die Sterne müssen

wie die Stunden auf dem Ziffer-

blatt einer Uhr angeordnet sein.

Weitere Einzelheiten zur Gestaltung

des Europaemblems sind dem

�Grafik-Handbuch zur Reprodukti-

on des Europaemblems� zu

entnehmen, das unter folgender

Internetadresse erhältlich ist:

http://eur-op.eu.int/code/de/de-

5000100.htm oder bei der

Europäischen Kommission

GDX - Referat B5

Wetstraat 200 Rue de la Loi

1049 Brüssel
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8. Kommunikationsmedien

Grundsätze/
Gestaltungskomponenten

Grundsätzlich werden die

Kommunikationsmedien der

Strukturfonds durch die im folgen-

den dargestellten optischen

Gestaltungskomponenten geprägt.

Die grafische Unterscheidung der

verschiedenen Strukturfonds wird

durch die unterschiedliche Ausprä-

gung bestimmter Gestaltelemente

erreicht (z.B. das Logo, der Inhalt

der Berlinkarte sowie die

Hintergrundfarbe).

Titelseite

Titelseiten enthalten die folgenden

grafischen Gestaltungskompo-

nenten:

1. Das Logo des jeweiligen Fonds

bzw. der Verwaltungsbehörde ist

immer auf der Vorderseite

abzubilden.

2. Das Berlin-Logo und die Euro-

pa-Flagge  sollten gut sichtbar

auf der Titelseite platziert

werden (wenn der Platz auf der

Vorderseite nicht ausreicht, auf

der Rückseite).

3. Ebenfalls auf der Vorderseite

sollte die Berlin-Karte mit dem

jeweiligen Inhalt entsprechend

des Fonds dargestellt werden.

Inhalt Berlin-Karte:

EFRE: Foto vom Reichstag

ESF: Blau/Gelbe Berlinkarte

Verwaltungsbehörde:

Europaemblem

4. Der Bildstreifen des Branden-

burger Tors ist als Gestaltungs-

konstante für alle Strukturfonds

Innenseiten

Bei den Innenseiten können ein

Hintergrundmotiv oder Farbflächen

verwendet werden, welche auch

über eine Doppelseite laufen

können. Die Hintergrundfarbe ist in

der jeweiligen Farbe des Struktur-

fonds zu gestalten (vgl. oben:

Hintergrundfarbe, Punkt 8)

immer an der linken Kante des

Blattes in Grau abzubilden.

5. Die Seite wird durch Kästchen

(mit schwarzem Rahmen) mit

abgerundeten Ecken aufgeteilt,

die sich teilweise überschnei-

den.

6. Die Überschrift  �Name des

jeweiligen Fonds� sollte immer

in schwarz innerhalb des oberen

Rahmens dargestellt werden.

7. Die ergänzende Überschrift, die

den Inhalt erläutert oder einen

Zusatz zum Titel darstellt, kann

in gelb in den blauen überlap-

penden Rahmen geschrieben

werden.  Inhaltsangaben oder

erläuternde Bilder werden im

mittleren Kasten abgebildet.

8. Die Hintergrundfarbe (bis auf

den Streifen des Brandenburger

Tors) unterscheidet sich je nach

Fonds: EFRE: Hellblau

(30% des EU-Blaus;

C:30, M:24, Y:0, K:0)

ESF: Grau (C:3, M:0, Y:2, K:21)

Verwaltungsbehörde: Hellgelb

(C:0, M:13, Y:40, K:0).

Insgesamt ist das Farbklima der

Strukturfonds einzuhalten (vgl.

Seite 13).
Bilder können auf den Innenseiten

frei positioniert werden.

Für die Farbgestaltung ist das

Farbklima aus dem Handbuch zu

berücksichtigen.

Für die Typographie - sowohl

Überschriften als auch Fließtexte -

sind die Vorgaben aus dem

Handbuch maßgebend. Sie sind

frei positionierbar.

1

3

4

5

6

7

8

Beispiel: Flyertitelseite

(Strukturfonds)
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Gestaltungsbeispiel Poster

Beispiel eines Posters der EFRE-Fondsverwaltung
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Gestaltungsbeispiel Flyer

Beispiel eines Flyers der EFRE-Fondsverwaltung (Außenseite)

Beispiel eines Flyers der EFRE-Fondsverwaltung (Innenseite)
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Gestaltungsbeispiel
Internet
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Gestaltungsbeispiel
Newsletter
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Gestaltungsbeispiel
Handouts

Foto Kugelschreiber

Beispiel: Kugelschreiber
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